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An den 
Präsident des Nationalrates 

. �ertn Benya 

parTament 
, l017 Wien ' 

Seht �eehttet Präsident! 

» 

ÖSTERREICHISCHE 
HOCHSCHÜLERSCHAFT 

Liechtensteinstraße 13 
A-1090 Wien 

Telefon 3465 18 

! " 
, - �� 1 ('; -

: �,'.':,-,.1961 -01-13 O�f1F. 
·�eiTiegehder1.auben ,wir uns Ihnen die' Stellungnahme des �entralausschus�es. 

:der ,Ö�tert:'eichi$chen Hochschüler:schaft zum "Entwurf eines Bundesgesetzes 

, Ub�r die, grl q.ngung studhmrichtL!ngsbezogEmer Studienberechtigungen an Uni­

:v.eniitäten und. kÜ,nstlerisChen Hochschulen" zu übermitteln. 

� Fd tz: Barnerth 
, '{ieneralsekretär 

" , 

: 1); h ' ·nu fLtC,rYl/ 
I . 

ßetlage: ' Stell ungnahme (25-fach) 

Ern; Zehentner 
Sachbearbeiteri n 

i(}tw; ; J.. � k 

Erste Österreichische Sparcasse 010-02600 
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ÖSTERREICHISCHE HOCHSCHÜlERSCHAFT 
Zentral ausschuß 

STELLUNGNAHME 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes 

Uber die Erlangung studienrichtungsbezogener Studienberechtigungen 

an Universitäten und kUnstlerischen Hochschulen 

t '. 

+ ! 
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Änderungen 

ad § 1 (l) Personen ohne Hochschulreife können nach Maßgabe 
dieses Bundesgesetzes die Berechtigung zum Besuch einer Uni­

versität, künstlerischen Hochschule, pädagogischen Akademie 
oder einer Akademie für Sozialarbeit als ordentliche Hörer 
erlangen. 

i r- ,��t T -

(Diese Änderung ist bei allen entsprechenden § sinngemäß durch� 
zuführen) 

ad § 2  (1) Pt.5. nach Maßgabe des Wirkungsbereiches der Studien­
berechtigungskommission ein Vertreter der zuständigen Hochschüler­
schaft oder der österreichischen HochschÜlerschaft, der nach 
Möglichkeit ein Absolvent der Studienberechtigungsprüfung oder 
der Berufsreifeprüfung sein soll." 

ad § 4  soll eine zusätZliche Bestimmung beigefügt werden: 
§4 (6) Die Zulassungskommission ist vom Vorsitzenden mindestens 

zwei mal pro Semester einzuberufen. 

ad § 5(1) 2. wer zum Zeitpunkt der Prüfung das 24. Lebensjahr 
VOllendet hat. 
ad § 5(1) 3. die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. 
Dieser Nachweis entfällt für Personen, die entweder mindestens 
fünf Jahre ununterbrochen in Österreich gelebt haben oder nach 

der internationalen Konvention als politische Flüchtlinge aner­
kannt sind. 

ad .§5 (1) 4. eine eindeutig über die fRfüllung der SchUlpfliCht 
hinausgehende erfOlgreiche berufliche oder außerberufliche ,vor­

bildung für die angestrebte (erst�) Studienr�chtung' ria.chw�is:t • .  

------�----------------............. 
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i�sätzlicher Punkt: 
ad�5(1) 5. Bewerber ohne 6sterreichische Staatsbürge��ch�f�i 
müssen außerdem die deutsche Sprache "in jenem Ausmaß beherr­
schen, das von einem Ausländer für die Aufnahme als .o.rdent­
licher Hörer verlangt wird� 

ad §5 (2) sowie die Ableistung des ordentlichen Präsenz-
bzw. Zivildienstes. 

ad §5 (4) . • •  , die nunmehr eine erfolgreiche Ablegung der 
Studienberechtigungsprüfung wahrscheinlich erscheinen lassen. 

ad §6 (2) • • •  In allen übrigen Fällen ist der Antrag dem zu­
ständigen Referenten zuzuweisen. Dieser hat" alle Bewerber, 
die die" im § 5  (1) 4. geforderten" Voraussetzungen erfüllen, dem 
Vorsitzenden der Studienberechtigungskommission zur Zulassung 
vorzuschlagen. 
ad §6 (3) und (4) sollen in ihrer url?prünglichen Form gestrichen 
werden. 
neuer §6 (3) Geben die vom Bewerber vorgelegten Unterlagen nach 
§5 (1) 4. keinen hinreichenden Aufschluß über den Stand der vor­
b�ldung für die angestrebte (erste) Studi�nrichtung, so hat der 
zuständige Referent den Bewerber zu einem Gespräch einzuladen, 
zu dem dieser eine Person seines Vertrauens beiziehen kann. 
neuer §6 (4) Ziel des Gespräches ist es, die aufgetretenen Un­
klarheiten zu klären. Sollte dies nicht möglich sein, so hat der 
Referent der Zulassungskommission einen sc.hriftlichen Bericht" 
über den Sachverhalt vorzulegen, in ·dem �r die seiner Meinung 

nach notwendigen Maßnahmen anführt·und ausreichend begründet. 
neuer §6 (5) Die Zulassungskommission hat die Angemessenheit 
der vorgeschlagenen Maßnahmen zu prüfen und allenfalls not­
wendige Revisionen vorzunehmen. Die Beschl"üsse der Kommission 

haben in dieser Angelegenheit mit 2/3 Mehrheit 
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Qe):" f�ühere § 6  (5) .wirdnunmehr zu § 6{ 6) . •  

ad § 8(1) 2. 
a) Theologische Grundlagen oder Wissenschaftstheorie 
b) Philosophische Grundlag.en oder Wissenschaftstheorie 
c) bleibt gleich 
d) bleibt gleich 
e) Biologisch- umweltkundliehe Grundlagen oder Wissenschaftstheorie 
f) für sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtungen: 

Grundlagen der Statistik oder Wissenschaftstheorie 
neuer Punkt: 
g) für die in lit. e nicht genannten naturwissenschaftlichen 

Studienrichtungen , für technische und montanistische 
Studienrichtungen sowie für die Studienrichtungen der' 
Bodenkultur: 
Mathematik' 

neuer Punkt: 
h) für alle übrigen Studienrichtungeri sowie für cUe pädagogif?cneti, 

Akademien und die Akademien für Sozialarbeit.: 
Geschichte und Sozialkunde oder Wissenschaftstheorie 

ad §8 (3) soll ersatzloS gestrichen w�rden: 

ad § 9  neuer Punkt (4): 
ad §9(4) Der Kandidat hat jedoch die. Möglichkeit, für Prüfungen 

. gemäß § 8 (1) 3. Prüfer der eigenen Wahl mit deren Zustimmung 
dem Vorsitzenden der Studienberechtigungskommission bekanntzu­
geben. Diese Prüfer sind dem Kandidaten zuzuweisen� 
Der frühere § 9  (4) wird nunmehr zu§ 9  (5)� 

ad §lO (4) Prüfungen aus gewählten I·ebenden' Fremdspraehen, 
sons tige Fremdsprachenprüfungen , Prüfungen' aus: Ma themat:i!.k und' ; 
Grundlagen der Statistik sind schriftl:i!.ch durchzuführen. 'Die' 

. . , 

Prüfungen aus den übrigen in §8 (1)2'.' ang'eführten'Fächer ·sind·1 
I � '" • - - '" 

mündlich durchzuführen. 
Der' frühere '§lO (4) wird ß'estrichen. · 
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ad § 10(5) Anforderung undPrüfungsmethode im:erst:eh "dm' 
Kandidaten gewählten Prüfungs fach ist eine schrift:licl:ie Od�� � 

praktische Prüfung und eine mündliche Prüfung. ' Im zweitep 
Kandidaten frei gewähl ten Fach ist eine, mündliche Prüfqng abz,u!"'" 
legen. 
Der frfihere § lO (5) wird gestrichen. 
ad § ll(S) sind im letzten Satz folgende Worte zu streichen: 
In diesen Fällen sowie 

ad §l2(2) Der letzte Satz ist wie folg:t zu ändern: 
Die Entscheidung ob ein wichtiger Grund vorliegt, kommt dem 
Prüfer zu. 

ad § lS(l) Will ein Studierender, der aufgrund der Studienbe­
recht;ig

,
ungsprüfung ein ordentlic.hes Studium begonnen hat, die 

Studienrichtung wechseln, so hat er beim Vorsitzenden der 
Studienberechtigungskommission die Erweiterung seiner Studien­
berechtigung zu beantragen. Hat er im, bisherigen Studium die 
erste Diplomprüfung erfOlgreich abgelegt, ist der Wechsel. auf 
eine verwandte Studienrichtung (siehe §lS(4» ohne Ergänzungs­
prüfung vom Vorsitzenden der Studienberichtigungskommission 
z,:u genehmigen. Ebenso entfällt in diesem ,Fall der Nachweis. 
gemäß § S  (l) 4. für nicht ve.rwandte Studienrichtungen:Anßbnst.en 
hat er neuerlich um Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung 
anzusuchen. § S  Abs. 3 ist jedenfalls anzuwenden. 
Der frühere § lS(l} wird gestrichen. 
ad § 15 (3) Mit dem erfolgreichEm Abschluß eines ordentlichen 
Studiums wird die Studienberechtigung für alle Stud1enrichtun9Em, 
erworben. (Rest bleibt gleich) 

. . 
ad§16 (1) Der erfOlgreiche Abschluß eines Hochschulkurses oder· 
Hochschullehrganges, welcher zur'vorbereitung, �ui �i ne' od�r 
mehrere Fachprüfungen der Studi,enberechtigun'9sprufl>1ng d�rchge'" 
führt wurde, gi1 t als erfolgreiche ,Ab.legung: tl�r �etl1'elfrfenden: 

I 

, • , ; -I 

Fachprüfung(en). Lehrveranstaltungen; die 
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' hauptsächliCh zUm Zweck der VorbeJ;eitung ,auf'cli€ Stud1en-t 
berechtigungsprüfung durchgeführt we,rden, müs�en' fO Lgenden: , 
An�orderuhgen entsprechen: 
a) Ze i traum der angebotenen Veranstaltungen arn Abend, 
aber so, daß die Teilnahme für Berufstäti.ge möglich ist. 

b) Angebot von Skripten über den Inhalt der Veranstaltung. 
c) Keine Anwesenheitspflicht 
d) Zusammenarbeit mit freien Trägern der Erwachsenenbildung ist 
anzustreben. 
ad §22 (2) neuer Punkt 10: 
§22 (2) 10. Ein Absolvent einer ReifeprÜfung im Sinne des 
offenen Studienzuganges, der nach Maßgabe von einer Interessensver..; 
tretung des betroffenen Personenkreises nominiert werden soll. 

ad Anlage zu §lS Abs. 4: fOlgende angeführte verwandte Studien­
richtungen sollen zu Schwerpunkten zusammengelegt werden: 

- Technische und mathematische Studienrichtungen 

- Philosophische, Geisteswissenschaf:tliche und KUlturkundliehe 

Studienrichtungen, sowie Soziologie, POlitikwissenschaft, 
Publizistik und Kommunikationswiss€nschaft. 

- Jus, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Medizin, Biologie, Pharmazie, Chemie, Studienrichtungen der 
Bodenkultur 

57/SN-38/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 12

www.parlament.gv.at



.�:.�;;: 
I ' : " �" " 4  , �  ,'" 

� t ' � 

, - -�- - - .. 

., ; -

' 

, �.: _ .  -,' •. , : I 

'.;. ,.--; 1 1 

Erläuterungen zu den Änderunqsvorschlägen zum stl.ldienb�., 

rechtigungsgesetz, 

zu §1 (1) Die Erweiterung der SBP (Studienberechtigungsprüfung)' 
auf die pädagogischen Akademien und Akademien für Sozialarbe it 

werden deswegen vorgeschlagen, um nicht diese studiengärige 
gegenüber den Hochschulen bzw. Universitäten zu benaphteiligen. 
Es kam bisher immer wieder vor, daß Absolvent/inn/en der . 

Sozialakademie an der Universität weiterstudieren wollten, aner 
von der die Matura ersetzenden Prüfungen im Abschluß des Vor­
bereitungslehrganges, kann bisher keine für die Studienbe­
rechtigung an der Universität angerechnet werden. Umgekehrt 
ist es zur Zeit zwar möglich, ohne Matura mit de-r BRP das 
Le hramt . für eine AHS zu erlangen, aber nicht via pädagogische 

,Akademie jenes' für VOlks- oder Hauptschulen. Das dies e ine 
paradoxe Situation ist, liegt auf der Hand! 

Von dieser Regelung unberührt sollen die Eignungstests für die 
Sozialakademie bleiben. 

zu §2(1) Pt.5. Der ÖH-Vertreter soll ein ADsolvent einer Prüfung 
im Sinne des offenen Studienzuganges sein (BRP, SBP). Die 

Einschätzung die in den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf 

abgegeben wird, daß die ÖH nicht in der Lage sein wird solche' 
Vertreter zu entsenden, scheint im wesentlitheri hicht zQzutreffen�' 

Die ÖH arbeitet seit 1982 mit der Arbeitsgemeinschaft Offeher 
Studienzugang - BRP zusammen und hat in diesem Zl.lsarqmephan;g:ä.uqh: 
zwei Sonderprojekte im Laufen. Es is:t dah:.e;r allzpn$l'j.rqen, ,qaßjgiEi 
personellen Ressourcen in dies.em aereicn vorhan,dßn �e;i,h We.rden" 

zu §4 (6) Die. Zulassungskommission s.011 . deswegen sO.o�ttagen, 
damit der Arbeitsanfall pro Sitzung nicht so groß:wird� 'sodaß' 
ein detailliertes Eingehen auf j eden einze�nen Fall ,eher + ge/"" , , 

währleistet wird. Somit wird der für den .Betroffenen 
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. kenseqüehzEmreichen Entscheidungen in höherem :Mjaße 'R!ep!ll�l\jn�g: 
, . . , 

geJ�agen. 

Zu.m§ .5(:1) Z . DieseErg�nzung is:t q.e.st,.,ege.n n():twe,np.Ht I 

Bewerber. senst erst mit dem vollendete!) 2:4 ... Le.b'ensja:hlr, ihr 
Gesuch für die. SBP einreichen konnten" So ist. :e:s; in .�uiuh.I;gsteni 

Fall schon möglich, die Prüfung mit dem Vollenden : eies, 24 .. Leb�ns� 

jahres abzulegen. 

Zu §. 5 (1.) 3. Es seIl aus humanitären Gründen, . z .B .• Kindern von 

Gastarbeitern, die sehen jahrelang in Oste rre ic.h , lebe�� . aDef' 
'. 

auch politischen·Flüchtlingen, die volle IntegratiGIt au eh auf: 

diesem Weg ermöglicht werden. 

Zu § 5 (1) 4 � und 5. (neu } Die Bestimmung über die �ehprr�chl�ng' 

der deutschen Sprache seIl durch einen eigenen 'Punkt '(5.)' 

gerege It werden. 

Zu § 5 (2) Hier seIl durch eine klare Regelung '. 
vermieden werden. Männern wäre es sonst nur in AUs�ahinefäl;l!�i1 

niögl ich eine 5 jährige, velle Berufstätigkei t nach���ei$en. . 

Zu § 5(4) Diese Fermu l ierung seIl den. zu sehr preg!)QstJ,.zi�r:ende.n 

Charakter abs.chwächen und i!) Grenz:eällen eine für den Bewerber . 

günstige.re Auslegung. ermöglichen. 

Zu § 6 (2) , (3) ,.(4) Die Variante des Verfahrens, die im Fall 
Erfüllung der 11 fermalen 11 veraussetzungen e�ines ,Bewerbers cÜe 

. . 
Zulassung zur Prüfung bewirkt, ist eindeutig verzuziehen .. 

In den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf wird auch,angeführt:,: 
daß fast alle Universitätsvertreter sich für diese Form aUs­

sprachen. Das im Entwurf vergesehene Verfahren " verlangt ·vom· 

Bewerber eine Bewährung 

Gesprächssituatien. Der 

,++ 
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· di�s: vJ.�rfßl t�g .. '�� b:e$t�h,t �iEi !GeJ c!.hf, ; Qciß: p$�le��n.$rn· 

· c;i�r:a�rtig�n, . für alle Bewerber' VerbindlICl).en Ge$pr;äbb� �sbl.�J:ie .. 
Kandidate.n, die über eine ausgeprägte kommumikative,KdmpeteIiz; 
verfügen, ihre 

,
Stud1enbegabungbzw � ihre hinreiChenCieMDt.:b-taltiori 

(in den Erläuterungen ist vom Ausschließen der Gefahr einer 
"situationsb'edingten Augenblicksentscheidung" die Rede) eher 

gleubhaft machen können, als Bewerber die über weniger 

(erlernbare) sprachliche Gewandtheit verfügen . . Dies scheint 
eine der Chancengleichheit zuwider zulaufende Bestimmung zu 

sein. Außerdem ist der Beratungscharakter eines derarigen Ge­
spräches mehr als fragwürdig, da viele Bewerber schon über 
hinreichende Informationen und Vorstellungen verfügen und sich, 
wenn schon, dann nur freiwillig einer Beratung unterziehen 
sollten. Außerdem ist eher das verstärkte anbieten von In­
formationen über den offenen Studienzugang in der Öffentlich­
keit und der Ausbau der verschiedenen Beratungen sinnVOller, 
als ein Gespräch das in Einem Beratung und Entscheidungsgrund­
lage über die Zulassung zur SBP sein soll. 
D.R. ein GespräCh soll nur zur-Aufklärung uneindeutiger Punkte 
im Ansuchen des Bewerbers dienen urid dieser soll dabei �icht 
gleich mit 2 Vertreter der Institution konfrontiert sein, 
sondern umgekehrt die Möglichkeit haben eine fachkundige 
Person seines Vertrauens dem Gespräch beizuziehen (z.B. ein 
ÖH-vertreter) • 

Zu § 8(1)2. Bei den meisten Studienrichtungen wurde durch die 
vorgabe nur eines Faches, eine wie es scheint unangemessene 
Einengung getroffen. Deswegen wurden in der Ne.ufo,rmulierung 

sinnVOll scheinende Alternativen den Kandidaten zur Wahl 

gestellt. Der ursprüngliche Unterpunkt e)wurde in zwei: Punkten 

neu unterteilt, da es nicht sinnvoll scheint die gleichen , 
· Prüfungsanforderungen für z. B. Wirtschaftswissenschaften und 
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und wi-rd daher abgelehnt. 

Zu § 9(4) (neu) Es soll gewährleiste� sein, 
den Kandidaten, und dem Prüfer eine persönliche Kommunika-tion 
stattfinden kann. Ein Prüfer nach der Wahl des Kandidaten� � 

vor allem i� studienrichtungsspezifischen Fachbereich, 
dürfte dem eher entsprechen, als eine anonyme Zuweisung dUrch 
die Verwaltung. 

Zu § 10(4) In Entwurf sind "sonstige Fremdsprachenprüfungen 
und Prüfungen aus Mathematik schriftlich und mündlich" vor­
gesehen. Anbetracht der häufig vorhandenen Prüfungsangst und 
der eher gegebenen nocheinmaligen Uberprüfbarkeit der eigenen 
Prüfungsbeantwortung (auch hinsichtlich einer zeitlichen 
Reserve) bei schriftlichen Arbeiten, sind diese gerade in den 
angesprochenen Bereichen vortalhafter. Es wird nämlich eher 
das erlernte Fachwissen, als die Fähigkeit zur v�rbalen Dar­
stellung in Stress-Situationen überprüft. AUßerdem bedeutet 
eine schriftliche und mündliclie Prüfung einen zusätzlichen 
prüfungsteil und somit eine zusätzliche Anforderung an die 
Kandidaten • .  (Auch könnte aus dem "Versagen" eines Kandidaten 
bei einer mündlichen Prüfung, der eine positive schriftliche 
Prüfung zu den gleichen mathematischen Fragestellungen 
vorausgegangen ist, nicht sein Nicht-Beherrschen der Materie 
abgeleitet werden) • 

Zu § 15 (1) Mit dem Ableben der ersten Diplomprüfung, scheint 
die studierfähigkeitdes Kandidaten .hinreichend erwiesen, $OIJ.te 
nicht neuerlich seine Befähigung nachweisen müsse. Die .Zu­
lassung zu Ergänzungsprüfungen für nicht verwandte. Studien" 
richtungen sollten daher durch einen einfachen verwaltungsakt 
möglich sein. Ebenso der Wechsel auf eine ven\Tandte Studien':" 

richtung. 
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Zu § 15 (3) Nach dem vorliegenden Text, wäre es einem Ab� 

sOlven·ten der SBP zwar möglich z. B. ei ne ordentliche Hoch";' 

schul-Professur zu erlangen, " aber ihm· wird nicht die all";" 
gemeine Studierfähigkeit zugesprochen. Die Widersinnigkeit 
so einer Regelung liegt auf der Hand. 

Zu§ 16 (1) Es muß gewährleistet bleiben , daß wi.e. bisher 
bei der BRP, die Vorbereitung auf oie. Prüfung, nicht an. den 
Besuch bestimmter Vorbereitungs lehrgänge gebunden ist. Da ' 

es sich bei den Kandidaten in der Regel um berufstätige l'ersonen 
handelt, sollte die Vorbereitung neben ihrer B�rufstätigkeit 
ermöglicht. werden. Im Sinne eines demokratischen Pluralismus 
soll dabei keine Institution ein Monopol zur Abhaltung von 

Vorbereitungskursen haben. 

Zu§ 22 . (2)  10. (neu) Diesem Punkt liegt der Gedanken zu Grunde; 
daß nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg verhandelt. ' 
werden sollte. Es ist davon auszugehen, daß ein Betroffener 
viel eher die Probleme im Zusammenhang mit diesem Universitäts­
zugang aus persönlicher Sicht einbringen kann. 
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